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Das Liegenschaftskataster 

– Datenquelle der Flächenerhebung

Thomas Betzholz, Frank Wöllper

Der verantwortungsvolle Umgang mit Grund 

und Boden ist immer wieder Thema und Gegen-

stand der politischen Diskussion. Der Bogen 

spannt sich ausgehend von der großen inter-

nationalen Politik, dem Bundestag und den 

Länderparlamenten bis hin zu den vor Ort für 

die Raumordnung verantwortlichen Gremien: 

die Gemeinde- und Stadträte. Die Diskussio nen 

werden häufig kontrovers und nicht selten 

emotional geführt. Denn Grund und Boden ist 

als knappes Gut nur begrenzt verfügbar. Wer-

den vormals naturnahe Flächen für Siedlungs- 

und Verkehrszwecke umgewidmet, ist dies nur 

sehr schwer und unter hohem Kostenaufwand 

rückgängig zu machen. Und doch hat die Be-

völkerung den Wunsch und auch den Anspruch 

auf eine adäquate Versorgung mit Wohnraum, 

Freizeiteinrichtungen und weitere Versorgungs-

infrastruktur. Gewerbe und Industrie, Handel 

und Dienstleistungen brauchen Flächen als 

Grundlage für die weitere wirtschaftliche Ent-

wicklung. Dem stehen oft erhebliche Auswir-

kungen beispielsweise auf die biologische 

Vielfalt, die Naherholungsfunktion und die 

landwirtschaftliche Nutzbarkeit gegenüber.

Zahlen zu diesem Themenkreis liefert insbe-

sondere die „Flächenerhebung nach Art der 

tatsächlichen Nutzung“. Was steckt hinter die-

ser Erhebung, aus welchen Quellen speist sie 

sich, wie belastbar sind die Zahlen? Diese und 

ähnliche Fragen werden im folgenden Beitrag 

behandelt.

Datengrundlage für die Flächenerhebung nach 
Art der tatsächlichen Nutzung (kurz: Flächener-
hebung) ist das amtliche Liegenschaftskataster, 
in dem alle Flurstücke des Landes lückenlos 
registriert sind.1 Der Schwerpunkt des Katasters 
liegt auf der geometrischen Erfassung der Flur-
stücke ergänzt um Angaben unter anderem zur 
tatsächlichen Nutzung (Abbildung 1).

1 Auch im Grundbuch wer-
den Angaben zu Flurstü-
cken gespeichert; aller-
dings nicht lückenlos. Der 
inhaltliche Schwerpunkt 
des Grundbuchs liegt im 
Nachweis des Eigentums 
und diverser Rechte (zum 
Beispiel Hypotheken). 
Über die eindeutige Lage-
bezeichnung (Gemeinde, 
Gemarkung, Gewann, Flur-
stücksnummer) sind alle 
buchungsfähigen Flur-
stücke des Grundbuchs mit 
dem Kataster verbunden. Abbildung 1: Auszug aus dem Liegenschaftskataster.
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In Baden-Württemberg sind die staatlichen Ver-
messungsämter der Landkreise und die städti-
schen Vermessungsdienststellen für die Füh-
rung des Liegenschaftskatasters zuständig. Des 
Weiteren sind die Flurbereinigungsverwaltun-
gen der Landkreise und öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure berechtigt, Kataster-
vermessungen durchzuführen. 

Vermessung und Genauigkeit

Die Landesfläche wird, seitdem das Vermes-
sungswesen seinen festen Platz in der Verwal-
tung hat, als Flächensumme sämtlicher Flur-
stücke des Landes berechnet. Dazu mussten 
beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
rund 9 Millionen Flurstücke erfasst werden 
(Abbildung 2). 

Die eigentliche Flächenberechnung erfolgte 
im halbgrafischen Verfahren. Hierbei wurde 
ein Flurstück in einfache geometrische Formen 
wie Drei- und Vierecke untergliedert und dann 
die Teilflächen berechnet. Schon damals durf-
ten bei der Vermessung der Flurstücksgrenzen 
gewisse Fehlergrenzen nicht überschritten 
werden. Das heißt die Differenz zwischen der 
eigentlichen Vermessung und der vorgeschrie-
benen Kontrollmessung durfte einen bestimm-
ten Wert nicht überschreiten. Dieser Wert 
variierte zwischen wenigen Zentimetern im 
Sied lungsbereich und einigen Dezimetern in 
schwierigem Gelände. Mit den heutzutage 
verfügbaren Vermessungsgeräten und der 
Flächenberechnung aus Koordinaten sind 
deutlich höhere Genauigkeiten und damit 
engere Fehler grenzen erreichbar. Bei der Neu-
vermessung von Flurstücken kann es deshalb 

zu rechnerischen Flächenände rungen kommen, 
die sich in der Summe bis hin zur Landesfläche 
bemerkbar machen können.2

Die im Kataster nachgewiesene Nutzung eines 
Flurstücks orientiert sich an der Nutzung der 
Bodenfläche3 (Tabelle). Nutzungen über oder 
unter der Erde (Brücken, Tunnel, …) werden 
nicht gesondert nachgewiesen. Entscheidend 
für die Zuordnung zu einem bestimmten Merk-
mal ist die Hauptnutzung. So steht beispiels-
weise auf einem Flurstück mit der Nutzungsart 
„130 Gebäude- und Freifläche Wohnen – GFW“ 
auf jeden Fall ein Wohngebäude (vgl. Abbil-
dung 3). Neben dem eigentlichen Wohnhaus 
(Whs) können sich auf diesem Flurstück aber 
noch weitere (Neben-)Gebäude wie Schuppen 
(Sch) und Garage sowie Fußwege, Hofflächen, 
Zier- und Nutzgärten, etc. befinden.

Wann finden Nutzungsänderungen 

ihren Niederschlag im Kataster?

Generalverkehrsplan, Regionalplan und Flä-
chennutzungsplan sind planerische Vorstufen 
künftiger Entwicklungen. Teilweise enthalten sie 
mehrere Varianten zum Beispiel für die Trassie-
rung einer Ortsumfahrung. Im Kataster werden 
im Allgemeinen realisierte Nutzungsänderun-
gen, nicht aber Planungen berücksichtigt. Pla-
nungen finden höchstens ausnahmsweise ihren 
Niederschlag in der Flächenerhebung nach Art 
der tatsächlichen Nutzung. In Einzelfällen wie 
dem geplanten Kernkraftwerk am Rhein bei Wyhl, 
in denen ein Bauvorhaben letztendlich doch 
nicht realisiert wurde, musste die im Liegen-
schaftskataster bereits eingetragene Nutzungs-
änderung wieder rückgängig gemacht werden.

Abbildung 2: Vermessung gestern und heute: Tachymeter – GPS-Empfänger.
Bildnachweis: (links) Bundesamt für Landestopografie, Bern, Martin Gurtner; (rechts) Firma Trimble.

2 Weitere Änderungen der 
Gebietsfläche beruhen 
auf Gebietstausch zwi-
schen Gemeinden, auch 
über die Landesgrenzen 
hinweg. 

3 Die einschlägigen Defini-
tionen sind dem Verzeich-
nis der flächenbezogenen 
Nutzungsarten im Liegen-
schafts kataster und ihrer 
Begriffsbestimmungen 
der Arbeitsgemeinschaft 
der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutsch-
land (AdV) zu entnehmen. 
Damit sind zugleich die 
Merkmalsausprägungen 
der Flächenerhebung 
festgelegt.
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Grundsätzlich werden Neuvermessungen nur 
auf Antrag durchgeführt; sie sind kostenpflich-
tig. Gleiches gilt für die bloße Eintragung von 
Nutzungsänderungen im Kataster. Vorausset-
zung für eine Neuvermessung ist ein berechtig-
tes Interesse beim Antragsteller (zum Beispiel 
Grundstückseigentümer, Nachbar). Feldbe-
gehungen, das heißt die Prüfung der tatsäch-
lichen Verhältnisse vor Ort, mit dem Ziel der 
flächendeckenden Aktualisierung der Nutzungs-
arten finden nicht statt. Andererseits gibt es 
bestimmte Meldeautomatismen, etwa bei der 
Plan feststellung im Verkehrswegebau, der Bau-
landumlegung oder einem Bauantrag. 

Zwischen der Nutzungsänderung vor Ort und 
dem Eintrag ins Kataster vergeht zwangsläufig 
Zeit, abhängig unter anderem vom Auftrags-
bestand bei der Vermessungsverwaltung und 
der Art der Nutzungsänderung. Eine einfache 
Flurstücksteilung kann innerhalb weniger Tage 
bearbeitet und ins Kataster übernommen wer-
den. Anders bei größeren Vorhaben: So werden 
bei einer Baulandumlegung die Flurstücke meist 
neu eingeteilt, Leitungen verlegt und Straßen 
gebaut. Dann erst erfolgt die eigentliche Katas-
tervermessung mit dem Setzen der neuen 
Grenzmarken. Bei klarer Abgrenzung der Flur-
stücke und eindeutiger Zuordnung der zukünf-
tigen Nutzung (zum Beispiel Wohnbebauung) 
wird nach der Abmarkung sofort in das endgül-
tige Merkmal gebucht (Tabelle). Ist die künf tige 
Nutzung oder der endgültige Flurstückszuschnitt 
dagegen noch offen, werden die Baugrund-
stücke zunächst der Position „1/2 Gebäude- und 
Freifläche nicht weiter untergliedert“ zugeord-
net. Später, wenn ein Großteil der Gebäude 
errichtet ist und die Nutzung feststeht, erfolgt 
die Gebäudeaufnahme en bloc mit der endgül-
tigen Merkmalszuordnung (zum Beispiel „130 
Gebäude- und Freifläche Wohnen“). 

Flurbereinigungsverfahren sind Sonderfälle. 
Bei vereinfachten Verfahren werden lediglich 
die verstreut liegenden Flurstücke eines Eigen-
tümers auf dem Wege des Flächentausches 
mit anderen Beteiligten zu größeren Einheiten 
zusammengefasst. Eine Nutzungsänderung 
ist damit in der Regel nicht verbunden; in 
der Flächenbilanz einer Gemarkung oder Ge-
meinde wird sich die Umlegung nicht nieder-
schlagen.

Werden im Rahmen einer Flurbereinigung das 
Wege- und Gewässernetz neu gestaltet, Biotope 
und Grünstreifen neu angelegt oder Flächen 
insgesamt einer anderen Nutzung zugeführt, 
kann sich der Bau über längere Zeit erstrecken 
und die Abschlussvermessung auch erst nach 
mehreren Jahre erfolgen. Besonders augen-
fällig wird dies im Zusammenhang mit größe-

Nutzungs-
arten-

schlüssel
Nutzungsart

2008

Hektar

100/200 Gebäude- und Freifläche  268 165

110 Gebäude- und Freifläche Öffentliche Zwecke  16 272
130 Gebäude- und Freifläche Wohnen  141 461
140 Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen  13 246
170 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie  43 901
250 Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen  2 582
260 Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen  1 935
270 Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft  28 685
280 Gebäude- und Freifläche Erholung  5 170

1 / 2 Gebäude- und Freifläche – nicht weiter untergliedert  14 913

300 Betriebsfläche  11 201

(300 ./. 310) (Betriebsfläche ohne Abbauland)  4 314
310 Betriebsfläche Abbauland  6 887
320 Betriebsfläche Halde  1 410
330 Betriebsfläche Lagerplatz  1 977
350 Betriebsfläche Entsorgungsanlage   926

3 Betriebsfläche – nicht weiter untergliedert   0

400 Erholungsfläche  29 752

410 Sportfläche  13 852
420 Grünanlage  15 315
430 Campingplatz   584

4 Erholungsfläche – nicht weiter untergliedert   0

500 Verkehrsfläche  194 676

(510->530) (Straße, Weg, Platz)  180 207
510 Straße  95 619
520 Weg  81 187
530 Platz  3 401
540 Bahngelände  11 484
550 Flugplatz  2 942
560 Schiffsverkehr   42

5 Verkehrsfläche – nicht weiter untergliedert   0

600 Landwirtschaftsfläche 1 641 968

610 Ackerland  957 618
620 Grünland  627 373
630 Gartenland  20 915
640 Weingarten  28 523
650 Moor  2 078
660 Heide  1 264
690 Brachland  4 198

6 Landwirtschaftsfläche – nicht weiter untergliedert   0

700 Waldfläche 1 367 585

710 Laubwald  122 303
720 Nadelwald  357 591
730 Mischwald  871 770
740 Gehölz  15 921

7 Waldfläche – nicht weiter untergliedert   0

800 Wasserfläche  38 177

810 Fluss  14 483
820 Kanal  1 282
830 Hafen   519
840 Bach  8 208
850 Graben  3 496
860 See  7 366
880 Teich, Weiher  2 551
890 Sumpf   273

8 Wasserfläche – nicht weiter untergliedert   0

900 Flächen anderer Nutzung  23 620

910 Übungsgelände   430
920 Schutzfläche   48
930 Historische Anlage   116
940 Friedhof  3 480
950 Unland  19 546

9 Flächen anderer Nutzung – nicht weiter untergliedert   0

999 Bodenfläche insgesamt 3 575 144

darunter
Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV)1)  500 386

1) Summe aus Gebäude- und Freifläche (100/200), Betriebsfläche (300) ohne Abbauland (310), 
Erholungsfläche (400), Verkehrsfläche (500) und Friedhof (940).

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 
in Baden-Württemberg 2008T
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ren Bauvorhaben, etwa bei Ortsumfahrungen, 
dem Neubau von Fernstraßen und Schnell-
bahnstrecken. 

Ein ganz anderes Problem stellt die Nutzungs-
änderung im Bestand für die Aktualität und 
Richtigkeit des Liegenschaftskatasters dar. 
Typi sches Beispiel hierfür sind landwirtschaft-
liche Anwesen, die im Zuge des Strukturwandels 
die landwirtschaftliche Produktion aufgegeben 
haben. Damit dürfte die Hofstelle eigentlich 
nicht mehr unter dem Nutzungsartenschlüssel 
„270 Gebäude- und Freifläche Land- und Forst-
wirtschaft“, sondern angesichts der geänderten 
Hauptnutzung ggf. unter „130 Gebäude- und 
Freifläche Wohnen“ oder ähnlichem verbucht 
werden. Dass diese Nutzungsänderung nur auf 
dem Antragsweg Eingang ins Kataster findet 
und dann noch gebührenpflichtig ist, steht der 
von der Sache her gewünschten Aktualisierung 
häufig entgegen. Diese Praxis führt dazu, dass 
die Gebäude- und Freifläche Land- und Forst-
wirtschaft tendenziell nicht ab-, sondern sogar 
zunimmt. Und zwar dann, wenn ein Betrieb 
aussiedelt oder im Außenbereich neue Produk-
tionsanlagen errichtet werden.

Änderungen in der Katasterführung und 

deren Auswirkungen auf die Flächenerhebung 

Zu Beginn der Liegenschaftsvermessung wur-
den alle Unterlagen manuell auf Papier geführt. 
Neben den Vermessungsakten waren dies die 
Flur- und Lagebücher für den beschreibenden 
Teil und die Flurkarten für den geometrisch-
kartografischen Teil. 1979 galt es nun, diese 
Unterlagen im Hinblick auf die durch die amt-
liche Statistik neu einzurichtende Flächenerhe-
bung auszuwerten. Angesichts der immensen 
Anzahl von rund 9 Millionen Flurstücken ver-
suchte die Vermessungsverwaltung so rationell 
wie möglich vorzugehen. Die Flächen wurden, 
wo immer möglich, in größeren homogenen 
Einheiten aus Flurkarten ausgemessen. Die 
Zuordnung zu einer bestimmten Hauptnutzung 
(100er-Positionen, vgl. Tabelle) war unproble-
matisch, da diese Hauptnutzungen in der Flur-
karte in der Regel eindeutig erkennbar sind. 
Die im AdV-Nutzungsartenkatalog4 aufgeführ-
ten Unternutzungen sind aber anhand der Kar-
tografie nicht mehr eindeutig unterscheidbar.5 
In diesem Fall wurden deren Flächenanteile 
vielfach geschätzt. 

Mitte der 90er-Jahre wurde das Kataster schließ-
lich auf EDV-Verfahren umgestellt. Dabei wurde 
das Buchwerk in das ALB (Automatisiertes Lie-
genschaftsbuch) und das Kartenwerk in die ALK 
(Automatisierte Liegenschaftskarte) überführt 
(Übersicht). Für die Flächenerhebung hatte das 

einschneidende Konsequenzen. Denn nach Ein-
führung des ALB konnte die Nutzung flurstücks-
scharf nachgewiesen werden. Die Gemeinde-
daten für die Flächenerhebung wurden jetzt 
durch Summation der Flurstücksangaben er-
mittelt. In der Folge ergaben sich aufgrund dieser 
methodischen Änderung rechnerische Unter-
schiede (allein bei der „Gebäude- und Freifläche 
Wohnen“ landesweit ein Minus um mehrere 
10 000 Hektar), die nichts mit tatsächlichen 
Nutzungsänderungen vor Ort zu tun hatten.6 In 
der Konsequenz sind die Daten der Flächener-
hebung damit erst ab 1996 voll vergleichbar.

Die nächste Änderung im Katasterwesen steht 
bevor, denn in den kommenden Jahren werden 
die bisher getrennten Dateisysteme ALB und 
ALK in ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-
informationssystem) zusammengefasst. Von 
der Umstellung auf ALKIS werden in Baden-
Württemberg nur wenige Unternutzungen7 
betroffen sein. So wird die Berechnung des 
Hauptindikators für den Flächenverbrauch, die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche, kaum tangiert. 

Der Weg vom Kataster bis zu statistischen 

Ergebnissen

Das Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung (vormals: Landesvermessungsamt) 
übermittelt am Jahresanfang für die Flächen-

Abbildung 3: Flurkarte.
Bildnachweis: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg.

4 Verzeichnis der flächen-
bezogenen Nutzungs-
arten im Liegenschafts-
kataster und ihrer 
Begriffsbestimmun gen 
(Nutzungsartenverzeich-
nis) der Arbeitsgemein-
schaft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder 
der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV), 
Stand 1991.

5 Beispielsweise „Gebäu-
de- und Freifläche Woh-
nen“ versus „Gebäude- 
und Freifläche Handel 
und Dienstleistungen“ 
versus „Gebäude- und 
Freifläche Gewerbe und 
Industrie“; etc.

6 Vgl. Wöllper, Frank/Betz-
holz, Thomas: Flächener-
hebung im Umbruch, in: 
Baden-Württemberg in 
Wort und Zahl, Heft 9/1998, 
S. 413 ff.

7 So wird beispielsweise 
die Nutzungsart 
„Übungsgelände“ nicht 
weiter geführt. 
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erhebung eine Datei mit Summensätzen für alle 
Gemarkungen des Landes; das heißt für jedes 
Merkmal des AdV-Nutzungsartenkatalogs liegt 
dann die zugehörige Gemarkungsflächensumme 
zum Stand 31. Dezember des Vorjahres als 
Grund lage für die statistische Aufbereitung vor.

Dieses automatisierte Verfahren ist für alle 
Beteiligten mit vergleichsweise geringem Auf-
wand und Kosten verbunden. Ein Nachteil 
aller sekundärstatistischen Auswertungen ist 
jedoch, dass das Datenmaterial primär für an-
dere Zwecke angelegt wurde und nicht immer 
befriedigende Antworten auf statistische Frage-
stellungen geben kann. Obwohl der Meinungs-
austausch zwischen Statistik und Vermessungs-
verwaltung reibungslos vonstattengeht, kann 
die Statistik auf die Datenqualität und damit 
die Aussagekraft der Erhebung nur sehr be-
schränkt Einfluss nehmen. 

Die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen 
Nutzung liefert Grundlageninformationen zur 
Bodennutzung, insbesondere für raumord-
nungs- und umweltrelevante Entscheidungen 
auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene. 
Wichtigste Kenngröße hierbei ist die Siedlungs- 
und Verkehrsfläche, die sich aus 

 der Gebäude- und Freifläche,

 der Betriebsfläche (ohne Abbauland),

 der Erholungsfläche,

 der Verkehrsfläche und

 der Friedhofsfläche

zusammensetzt. Ist am Ende einer Beobach-
tungsperiode die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
einer Gemeinde, eines Kreises, einer Region, 
eines Bundeslandes größer als zu Beginn, 
drückt der Saldo den jeweiligen Flächenver-
brauch, also die Flächenumwidmung aus. 

Berechnung des Flächenverbrauchs in Baden-
Württemberg 2008 (in Hektar = ha):

Siedlungs- und Verkehrsfläche 
zum Stand 31. Dezember 2008 500 386 ha
– Siedlungs- und Verkehrsfläche 

zum Stand 31. Dezember 2007 497 385 ha
= Flächenverbrauch 2008 3 001 ha

ergibt einen Flächenverbrauch 
pro Tag von 8,2 ha

Da die Flächenerhebung sich nur auf Gemar-
kungssummensätze für jedes AdV-Merkmal aus 
dem Kataster stützen kann, ist lediglich ein 
Saldenvergleich und nicht eine echte Verlaufs-
analyse auf Flurstücksbasis möglich, die Aus-
sagekraft ist infolgedessen eingeschränkt. Bei 
entsprechender Gegenbuchung kann zum Bei-
spiel die Umnutzung von ehemaliger Land-
wirtschaftsfläche (Abnahme) zu Gebäude- und 
Freifläche (Zunahme) erkannt werden. Sobald 
mehrere Nutzungsarten von Änderungen be-
troffen sind, kann ein eindeutiger Zusammen-
hang oftmals nicht mehr hergestellt werden. 
Mitunter ist eine Nutzungsänderung überhaupt 
nicht nachzuweisen. Und zwar dann, wenn die 
Nutzungsänderung innerhalb derselben Flä-
chenkategorie erfolgt. Ein Beispiel sind Konver-
sionsflächen, also ehemals militärisch genutzte 
Flächen. Kasernengelände wird im Kataster 
unter der Position „110 Gebäude- und Freifläche 
Öffentliche Zwecke“ verbucht. Gleiches gilt für 
ein Krankenhaus, ein Universitätsgebäude oder 
kommunale Verwaltungsstellen. In Bezug auf 
den Flächenverbrauch ist eine derartige Um-
nutzung wertneutral. 

Flächenverbrauch: mehr als Versiegelung

Flächenverbrauch kann vielfältige Ausprägun-
gen haben. Klassisch in diesem Zusammen-
hang ist der Straßenbau oder die Erschließung 
neuer Wohngebiete. Aber auch eine neue Sport-
anlage oder ein Golfplatz sind Erscheinungs-
formen des Flächenverbrauchs. Entgegen der 
weit verbreiteten Vorstellung ist „Flächenver-
brauch“ folglich keineswegs mit „Versiegelung“ 
gleichzusetzen, also dem teilweise oder voll-
ständigen Abdichten offener Böden. Denn die 

Technische Entwicklung des KatastersÜ

Liegenschafts-
Buch

Liegenschafts-
Karte

Vermessungs-
Akten

Automatisiertes
Liegenschaftsbuch

(ALB)

Automatisierte
Liegenschaftskarte

(ALK)

Amtliches
Liegenschafts-

katasterinformationssystem
(ALKIS)
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Siedlungs- und Verkehrsfläche umfasst in er-
heblichem Umfang auch Grün- und Freiflächen. 
Neben der Sportanlage und dem Golfplatz bei-
spielsweise auch die mit der Bebauung verbun-
denen Haus- bzw. Nutzgärten und das Straßen-
begleitgrün (Abbildung 4). 

Dennoch ist die Versiegelung ein gewichtiger 
Teil des Flächenverbrauchs, und zwar sowohl 
vom absoluten Umfang her als auch was die 
Auswirkungen auf die Umwelt anbelangt. Von-
seiten der Raumordnung gibt es deshalb seit 
Längerem Bestrebungen, die Versiegelung 
nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ 
zu beschreiben. Mangels vorliegender Originär-
daten handelt es sich hierbei stets um Modell-
rechnungen, bei denen zunächst in räumlich 
eng begrenzten Feldversuchen die Versiege-
lungsanteile der einzelnen Flächennutzungs-
kategorien ermittelt werden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse werden schließlich verallgemeinert 
und auf andere Gebietseinheiten übertragen. 
Im Rahmen der Umweltökonomischen Gesamt-
rechnung der Länder (UGRdL) hat man sich 
auf ein Schätzverfahren verständigt, das bun-
desweit die „Versiegelung innerhalb der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche“ auf Länderebene 
vergleichbar ermittelt.8 Die Berechnung beruht 
in ihrem Grundgedanken auf einer von Chris-
tian Singer entwickelten Methode,9 wobei den 
einzelnen Nutzungsarten der Flächenerhebung 
jeweils ein Versiegelungsanteil zugeordnet wird, 
der verdichtungsabhängig (bestimmt und berech-
net als Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
an der Gesamtfläche der jeweiligen Regio nal-
einheit) variieren kann. Landesweit liegt der 
Anteil der versiegelten Fläche nach diesem 
Schätzverfahren bei knapp der Hälfte der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche (ca. 230 000 ha oder 
6,5 % der Landesfläche).

Will man die Ergebnisse vergangener Flächen-
erhebungen gleichermaßen mit diesem Schätz-
verfahren aufbereiten, zeigen sich erste Un-
schärfen, weil die Versiegelungsanteile als 
statische und nicht als dynamische Determinan-
ten angelegt sind. Entwicklungen in der Flächen-
nutzung, die aber zugegebenermaßen eher 
langfristiger Natur sind, werden somit nicht 
entsprechend berücksichtigt: etwa der Trend zu 
kleineren Baugrundstücken und verdichteter 
Bauweise (Reihenhäuser statt Einzelhäuser) 
oder die Nachverdichtung älterer Wohngebiete. 
Über einen längeren Zeitraum hinweg betrach-
tet, entwickeln sich auf Landesebene Flächen-
verbrauch und Versiegelung damit weitgehend 
parallel, Letztere allerdings auf deutlich nied-
rigerem Werteniveau. 

Die Modellannahmen, die auf der Ebene der 
Bundesländer zu plausiblen Ergebnissen füh-
ren, müssen nicht zwangsläufig auch für die 
detaillierte regionale Betrachtung geeignet sein. 
Die Versiegelungsanteile derselben Nutzungs-
art können von Region zu Region, ja sogar von 
Gemeinde zu Gemeinde in Abhängigkeit von 
den spezifischen Bedingungen vor Ort stark 
differieren. Auf regionaler Ebene sind verläss-
liche Aussagen zur Versiegelung auf dieser 
Basis somit kaum möglich. 

Fazit

Vordringlichste Aufgabe des Liegenschafts-
katasters ist die buchmäßige Verwaltung der 
Flurstücke und die Bereitstellung der Geo-
daten. Dafür wurde es konzipiert, eingerichtet 
und stetig weiterentwickelt. Diese Originärauf-
gaben erfüllt das Liegenschaftskataster in an-
erkannt guter Qualität. „Unschärfen“ zeigen 

Abbildung 4: Autobahn A81 Anschlussstelle Ehningen.
Bildnachweis: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg.

8 Vgl. Frie, Britta/Hensel, 
Ralph: Schätzverfahren 
zur Bodenversiegelung: 
UGRdL-Ansatz, in: Statis-
tische Analysen und Stu-
dien Nordrhein-Westfa-
len, Band 44.

9 Singer, Christian: Stadt-
ökologisch wertvolle 
Freiflächen in Nord-
rhein-Westfalken, ILS-
Schrift-Nr. 96, Dortmund 
1995.
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sich bei einigen Fragestellungen der Flächen-
nutzung, die von Nutzern an die amtliche Sta-
tistik herangetragen werden. Verbesserungen 
sind insbesondere im Hinblick auf die Aktuali-
tät des Katasters bei Nutzungsänderungen 
wünschenswert und zumindest in der Theorie 
möglich. 

Die amtliche Statistik versucht ihrerseits über 
Modellrechnungen, wie das Beispiel Versiege-
lung zeigt, die Informationslücken zu schließen. 
Ergänzend dokumentieren methodische Erläu-
terungen Grenzen in der Analyse, um den Nut-
zern den verantwortlichen Umgang mit den 
Daten der Flächenerhebung zu ermöglichen. 
Ganz allgemein gilt, dass die Beeinträchtigung 
der Genauigkeit der statistischen Ergebnisse 
mit zunehmender Aggregation der Daten an 
Bedeutung verliert. Das gilt für die Merkmals-
ausprägungen, den Raumbezug sowie den 
Beobachtungszeitraum bei Verlaufsunterunter-
suchungen gleichermaßen. Während beispiels-
weise auf Landesebene Jahreskennzah len 
selbst für die 10er-Positionen (vgl. Tabelle) 
wichtige Hinweise für die Raumordnungspolitik 

liefern kann, sollte der Fokus auf Gemeinde-
ebene langfristig angelegt sein und auf über-
geordnete Merkmale beschränkt bleiben.

Denn eines ist klar: Brauchbare Alternativen 
wie etwa die Auswertung von Luft- und Satel-
litenbildern, die mit vertretbarem Aufwand 
alle Anforderungen erfüllen könnten, sind nicht 
ver fügbar und werden es in absehbarer Zeit 
auch nicht sein. Die amtliche Statistik trägt 
ihren Teil zu einer sachlichen Diskussion über 
Fragen der Flächennutzung bei. Was sie nicht 
kann, ist zu werten, welche Flächennutzung 
generell oder im Einzelfall wünschenswert ist 
und welche nicht. Denn Flächenverbrauch ist 
nicht nur ein quantitatives sondern auch ein 
qualitatives Phänomen. Das Für und Wider ist 
in den zuständigen Gremien abzuwägen.

Weitere Auskünfte erteilen
Thomas Betzholz, Telefon 0711/641-26 40,
Thomas.Betzholz@stala.bwl.de
Frank Wöllper, Telefon 0711/641-26 07,
Frank.Woellper@stala.bwl.de

Buchbesprechung Ursula Kulling

Ausflugsziel Region Karlsruhe 

Der Süden

Der bekannte Wanderbuchautor Dieter Buck 
stellt in diesem Buch 27 Wanderungen sowie 
6 Radtouren vor und lädt zum Bummeln durch 
8 Städte und Orte ein.

So beschreibt er die herrliche Aussicht über den 
Schwarzwald zum Beispiel auf der Tour Moos-
bronn – Bernstein – Bernbach – Moosbronn. 
Unterwegs finden sich zahlreiche Grenzsteine 
mit badischem und württembergischen Grenz-
wappen. Am Schluss dieser Wanderung bietet 
sich eine Besichtigung der 1749 erbauten ba-
rocken Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Hilf in 
Moosbronn an.

Eine andere Wandertour führt zunächst nach 
Schluttenbach zur Dorflinde, die mit einem 
Stammumfang von 7,20 Meter und einer Höhe 
von mehr als 20 Metern ein beeindruckendes 
Naturdenkmal ist. Später kommt man an den 
Erdwällen und Gräben der Ettlinger Linie, einer 
während der Erbfolgekriege gebaute Verteidi-
gungsanlage, vorbei.

Wer das Radfahren gerne mit dem Baden ver-
bindet, kann beim Radwandern über den Alt-
rhein zum Hartwald an warmen Tagen eine der 
zahlreichen Bademöglichkeiten nutzen. Im Na-
turschutzgebiet Altrhein Neuburgweiler besteht 
die Möglichkeit unterwegs die Vogelwelt zu 
beobachten. Im Naturschutzgebiet Bremen-
grund lässt sich noch die natürliche Gewässer-
dynamik des Rheins erleben.

Abgerundet wird dieser interessante Band mit 
Vorschlägen zu verschiedenen Stadtbesichti-
gungen, Tipps zu Museen, Schlössern, Burgen 
und Ruinen.

Dieter Buck: Ausflugsziel Region Karlsruhe 
Der Süden

1. Auflage 2009, 160 Seiten, 102 Farbfotos und 
farbige Karten, kartoniert, 14,90 Euro.
Erschienen im Silberburg-Verlag, Tübingen.
Erhältlich im Buchhandel.
ISBN 978-3-87407-843-6.


